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Gesetz 
zur Umstrukturierung 

der Maßregelvollzugs behörde 
im Zuständigkeitsbereich 

des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Umstrukturierung 

der Maßregelvollzugs behörde 
im Zuständigkeitsbereich 

des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Vom 17. Dezember 2020

2005

Artikel 1
Änderung des Landesorganisationsgesetzes

§  6 Absatz  2 des Landesorganisationsgesetzes vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S.  566) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Landesoberbehörden sind

1.  das Landesamt für Besoldung und Versorgung,

2.  das Landeskriminalamt,

3.  das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste,

4.  das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Per-
sonalangelegenheiten der Polizei,

5.  das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz,

6.  die Direktorin/der Direktor der Landwirtschaftskam-
mer als Landesbeauftragte/Landesbeauftragter,

7.  das Rechenzentrum der Finanzverwaltung und

8.  das Landesamt für Finanzen.“

2128

Artikel 2
Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 15. Juni 1999 (GV. 
NRW. S.  402), das zuletzt durch Artikel  4 des Gesetzes 
vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 339) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 17a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „der oder des 
Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug“ 
durch die Wörter „durch das für den Maßregel-
vollzug zuständige Ministerium“ ersetzt.

  bb)  In Satz  2 werden die Wörter „sie oder er“ 
durch das Wort „es“ ersetzt.

 b)  Absatz 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „Diese oder diesen bestimmt das für den Maßre-
gelvollzug zuständige Ministerium.“

2.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Oberste Aufsichtsbehörde ist das für den 
Maßregelvollzug zuständige Ministerium. Die 
nachgeordneten Behörden, einschließlich der Di-
rektorinnen oder Direktoren der Landschaftsver-
bände, soweit sie nach §  29 Absatz  2 Satz  2 die 

Aufgabendurchführung als staatliche Verwaltungs-
behörde wahrnehmen, sowie der Beliehenen, un-
terstehen der Dienst- und Fachaufsicht.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Soweit die Direktorin oder der Direktor des 
Landschaftsverbandes nach §  29 Absatz  2 Satz  2 
die Aufgabendurchführung als staatliche Verwal-
tungsbehörde wahrnimmt, hat sie oder er die Vor-
gaben der Landesregierung zu beachten und ihr 
über alle Vorgänge zu berichten, die für sie von Be-
deutung sind.“

20320

Artikel 3
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

In der Anlage 2 des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2020 (GV. 
NRW. S. 284) geändert worden ist, werden in der Gliede-
rungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ die Wörter „Lan-
desbeauftragte, Landesbeauftragter für den Maßregel-
vollzug“ gestrichen.

2000

Artikel 4
Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes

Dem § 11 Satz 3 des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2002 
(GV. NRW. S. 160), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1046) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt: „Im Jahr 2021 
wird der nach den Sätzen 1 bis 3 ermittelte Landeszu-
schuss einmalig um 2.000.000 Euro erhöht.“

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 4 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 4 tritt am 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Finanzen 

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 1238
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26

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über Zuständigkeiten 

im Ausländerwesen

Vom 17. Dezember 2020

Auf Grund 

–  des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz  2 durch Gesetz vom 21. Dezember 
1976 (GV. NRW. S.  438) neu gefasst und Absatz  3 
Satz  1 zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden sind, 
und insoweit nach Anhörung des fachlich zuständigen 
Ausschusses des Landtags,

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602),

–  des § 15a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 Satz 5 und 6, des 
§ 23 Absatz 1, des § 24 Absatz 4 Satz 2 und des § 71 
Absatz  1 Satz  2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), von denen § 15a Absatz 4 Satz 5 und 
§ 24 Absatz 4 Satz 2 durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBl.  I S.  1722) geändert worden 
sind, und

–  des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz  2 und des §  88 Absatz  3 des Asylgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 
2008 (BGBl. I S. 1798),  

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

Dem § 15 der Verordnung über Zuständigkeiten im Aus-
länderwesen vom 10. September 2019 (GV. NRW. S. 593), 
die durch Verordnung vom 18. Februar 2020 (GV. NRW. 
S. 155) geändert worden ist, wird folgender Absatz 9 an-
gefügt:

„(9) Die Zentrale Ausländerbehörde Essen ist zuständig 
für alle aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen, wenn die 
oberste Ausländerbehörde im Einzelfall zur zweckmäßi-
gen Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben gegen-
über der bisher zuständigen unteren oder Zentralen Aus-
länderbehörde erklärt, dass die Zentrale Ausländerbe-
hörde Essen die Zuständigkeit übernimmt. 

Dies kommt insbesondere in Betracht bei ausländischen 
Personen, zu denen Anhaltspunkte vorliegen, dass 

1.  ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1, 
Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes besteht,

2.  von ihnen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben 
Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Si-
cherheit ausgeht,

3.  von ihnen eine besondere Gefahr für die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland oder eine terroristi-
sche Gefahr ausgeht oder

4.  sie einer Gruppierung angehören oder angehört haben 
oder mit einer solchen zusammenwirken oder zusam-
mengewirkt haben, die sich zur planmäßigen Bege-
hung von Straftaten zusammengeschlossen hat und 
beziehungsweise oder Bestrebungen im Sinne von § 4 
Absatz 1 Satz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
vom 20. Dezember 1990 (BGBl.  I S.  2954, 2970), das 
zuletzt durch Artikel 16 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl.  I S.  1328) geändert worden ist, verfolgt 
oder verfolgt hat.

Die bisher zuständige untere oder Zentrale Ausländerbe-
hörde unterstützt die Zentrale Ausländerbehörde Essen 
in diesen Fällen bei der Aufgabenwahrnehmung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2020 S. 1239

301

Sechste Verordnung zur Änderung der 
eAkten-Verordnung in Zivil- und Familiensachen

Vom 7. Dezember 2020

Auf Grund des § 298 a Absatz 1 Satz 2 bis 4 der Zivilpro-
zessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I 
S. 1781), von denen Satz 4 durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I S. 2208) geändert worden ist, 
und des § 14 Absatz 4 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl.  I 
S.  2586, 2587), von denen Satz  1 und 2 durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) und 
Satz  4 durch Artikel 13 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2208) geändert worden sind und Satz 5 durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl.  I 
S. 2633) angefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Ab-
satz  2 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der durch Gesetz vom 
12. Juli 2019 (GV. NRW. S. 364) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die eAkten-Verordnung in Zivil- und Familiensachen 
vom 16. Oktober 2018 (GV. NRW. S.  578), die zuletzt 
durch Verordnung vom 22. Juli 2020 (GV. NRW. S.  722) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz  1 wird nach dem Wort „Anlage“ die An-
gabe „1“ eingefügt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Die in Anlage 2 genannten Verfahren gemäß § 151 
Nummer 4 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 19. März 2020 (BGBl.  I S.  541) 
geändert worden ist, und § 271 des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit wer-
den entgegen Satz  4 ab dem in der Anlage 2 be-
stimmten Zeitpunkt in elektronischer Form wei-
tergeführt (Hybridaktenführung).“

2.  Die Anlage wird durch die folgenden Anlagen 1 und 2 
ersetzt:

 „Anlage 1

Nr. Gericht
1. Oberlandesgericht Düsseldorf
2. Oberlandesgericht Hamm
3. Oberlandesgericht Köln
4. Landgericht Aachen
5. Landgericht Arnsberg
6. Landgericht Bielefeld
7. Landgericht Bochum
8. Landgericht Bonn
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9. Landgericht Detmold
10. Landgericht Dortmund
11. Landgericht Duisburg
12. Landgericht Düsseldorf
13. Landgericht Essen
14. Landgericht Hagen
15. Landgericht Kleve
16. Landgericht Köln
17. Landgericht Krefeld
18. Landgericht Mönchengladbach
19. Landgericht Münster
20. Landgericht Paderborn
21. Landgericht Siegen
22. Landgericht Wuppertal
23. Amtsgericht Aachen
24. Amtsgericht Ahaus
25. Amtsgericht Arnsberg
26. Amtsgericht Bergheim
27. Amtsgericht Bergisch-Gladbach
28. Amtsgericht Bielefeld
29. Amtsgericht Bocholt
30. Amtsgericht Bochum
31. Amtsgericht Bonn
32. Amtsgericht Borken
33. Amtsgericht Brühl
34. Amtsgericht Coesfeld
35. Amtsgericht Detmold
36. Amtsgericht Dinslaken
37. Amtsgericht Dorsten
38. Amtsgericht Dortmund
39. Amtsgericht Duisburg
40. Amtsgericht Düren
41. Amtsgericht Düsseldorf
42. Amtsgericht Erkelenz
43. Amtsgericht Eschweiler
44. Amtsgericht Essen
45. Amtsgericht Essen-Steele
46. Amtsgericht Euskirchen
47. Amtsgericht Gelsenkirchen 
48. Amtsgericht Gladbeck
49. Amtsgericht Grevenbroich
50. Amtsgericht Gütersloh
51. Amtsgericht Hagen
52 Amtsgericht Hamm
53. Amtsgericht Heinsberg
54. Amtsgericht Herford
55. Amtsgericht Herne
56. Amtsgericht Höxter
57. Amtsgericht Ibbenbüren
58. Amtsgericht Iserlohn
59. Amtsgericht Jülich
60. Amtsgericht Kamen
61. Amtsgericht Kempen
62. Amtsgericht Kerpen
63. Amtsgericht Kleve
64. Amtsgericht Köln
65. Amtsgericht Königswinter
66. Amtsgericht Krefeld
67. Amtsgericht Lemgo
68. Amtsgericht Leverkusen
69. Amtsgericht Lippstadt
70. Amtsgericht Lünen

71. Amtsgericht Marl
72. Amtsgericht Meschede
73. Amtsgericht Mettmann
74. Amtsgericht Minden
75. Amtsgericht Moers
76. Amtsgericht Mönchengladbach
78. Amtsgericht Münster
79. Amtsgericht Nettetal
80. Amtsgericht Neuss
81. Amtsgericht Oberhausen
82. Amtsgericht Paderborn
83. Amtsgericht Recklinghausen
84. Amtsgericht Remscheid
85. Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück
86. Amtsgericht Rheinbach
87. Amtsgericht Rheinberg
88. Amtsgericht Rheine
89. Amtsgericht Schleiden
90. Amtsgericht Schwelm
91. Amtsgericht Schwerte
92. Amtsgericht Siegburg
93. Amtsgericht Siegen
94. Amtsgericht Soest
95. Amtsgericht Solingen
96. Amtsgericht Steinfurt
97. Amtsgericht Unna
98. Amtsgericht Velbert
99. Amtsgericht Waldbröl
100. Amtsgericht Warendorf
101 Amtsgericht Wesel
102. Amtsgericht Wipperfürth
103. Amtsgericht Witten

 Anlage 2

Nr. Gericht Verfahren Datum
1. Amtsgericht 

 Leverkusen
Sämtliche Verfahren 
gemäß § 271 FamFG

18.01.2021

2. Amtsgericht 
Recklinghausen

Sämtliche Verfahren 
gemäß § 271 FamFG

18.01.2021

3. Amtsgericht 
Rheinberg

Sämtliche Verfahren 
gemäß § 271 FamFG

18.01.2021

 “

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 7. Dezember 2020

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 1239
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Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

 Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
 Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 

 (Gemeindefi nanzierungsgesetz 2021 – GFG 2021)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des Landes 

 Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
 Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2021 

 (Gemeindefi nanzierungsgesetz 2021 – GFG 2021)

Vom 17. Dezember 2020

Inhaltsübersicht

Teil 1
Grundlagen

§ 1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Teil 2
Steuerverbund

§ 2  Ermittlung der Finanzausgleichsmasse 

§ 3  Vorwegabzug, Voraberhöhung

§ 4  Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

§ 5  Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

§ 6  Aufteilung der Schlüsselmasse 

§ 7  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Ge-
meinden

§ 8  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemein-
den

§ 9  Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Ge-
meinden

§ 10  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Kreise 

§ 11  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

§ 12  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die 
Kreise und die Städteregion Aachen

§ 13  Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 
Landschaftsverbände

§ 14  Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Land-
schaftsverbände

§ 15  Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die 
Landschaftsverbände

§ 16  Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, 
Aufwands-/Unterhaltungspauschale

§ 17  Schulpauschale/Bildungspauschale

§ 18  Sportpauschale

§ 19  Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Überwindung außergewöhnlicher oder 
unvorhersehbarer Belastungssituationen

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste durch die Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs

§ 21  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste in Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011

§ 22  Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 
des Landes

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23  Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

§ 24  Kreisumlage

§ 25  Landschaftsumlage

§ 26  Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr 

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27  Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 
von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund

§ 28  Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung 
und Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund 

§ 29  Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem Steu-
erverbund

§ 30  Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

§ 31  Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs und in Zu-
sammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 
2011

§ 32  Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zu-
weisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des 
Landes

§ 33  Kürzungsermächtigung

Teil 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Anlagen

Anlage 1 Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2021

Anlage 2  Hauptansatzstaffel

Anlage 3  Bevölkerung in den Gemeinden des Landes 
Nordrhein-Westfalen zu den Stichtagen 
31.  Dezember 2017, 31. Dezember 2018 und 
31. Dezember 2019

Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs 
zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten ei-
nen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuerver-
bund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses Ge-
setzes (§§  20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes (§ 22).

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden Zu-
wendungen auf Grund besonderer Gesetze gewährt wer-
den, bleiben diese unberührt.

(6) Gemeindeverbände im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Kreise, die Landschaftsverbände und die Städteregion 
Aachen gemäß § 1 Absatz 1 des Städteregion Aachen Ge-
setzes vom 26. Februar 2008 (GV. NRW. S. 162), das durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S.  698) geändert worden ist. Soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes geregelt ist, gelten für die Städteregion 
Aachen die Regelungen für Kreise und für die regionsan-
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gehörigen Gemeinden gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 und § 5 
des Städteregion Aachen Gesetzes die Regelungen für 
kreisangehörige Gemeinden.

Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der 
Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Um-
satzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. Ferner 
beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindever-
bände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner 
Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. 

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
2019 bis zum 30. September 2020 (Verbundzeitraum) zu-
grunde. Dabei wird das insgesamt im Verbundzeitraum 
ermittelte Ist-Aufkommen

1.   erhöht oder vermindert um die Einnahmen oder 
Ausgaben des Landes im Länderfi nanzausgleich 
nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des 
Finanzausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3955, 3956) in der am 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung und aus den allgemeinen Bundes-
ergänzungszuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes,

2.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste aus der Neuregelung des 
Familienleistungsausgleichs gemäß §  1 des Finanz-
ausgleichsgesetzes ausgezahlten Betrag,

3.   erhöht um den als interkommunalen Entlastungs-
ausgleich zugunsten der Kommunen der neuen Län-
der enthaltenen Anteil des Landes am Minderauf-
kommen der Umsatzsteuer (§  1 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 30 
Nummer 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 
(BGBl.  I S.  2954) in Verbindung mit Artikel 32 des 
Jahressteuergesetzes 2009 vom 19. Dezember 2008 
(BGBl.  I S.  2794), in Verbindung mit Artikel 24 des 
Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 7. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592), in Verbindung mit 
Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes und der Bundeshaushaltsordnung 
vom 15. Juli 2013 (BGBl.  I S.  2395), in Verbindung 
mit Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bun-
des an den Kosten der Integration und zur weiteren 
Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. De-
zember 2016 (BGBl.  I S.  2755) und in Verbindung 
mit Artikel 2 des Gesetzes zur Beteiligung des Bun-
des an den Integrationskosten der Länder und Kom-
munen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezem-
ber 2019 (BGBl. I S. 2051)),

4.   vermindert um den als Kompensationsleistung für 
Einnahmeausfälle des Landes aus der Spielbankab-
gabe erhaltenen Anteil des Landes am Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer (§ 1 des Finanzausgleichsge-
setzes in Verbindung mit Artikel 3 Nummer  3 des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2006 vom 29. Juni 2006 
(BGBl. I S. 1402)), 

5.   vermindert um den als Beteiligung des Bundes zur 
Aufgabenerfüllung im Bereich der Förderung von 
Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen 
und in der Kindertagespfl ege erhaltenen Anteil des 
Landes am Mehraufkommen der Umsatzsteuer (§  1 
des Finanzausgleichsgesetzes in Verbindung mit Ar-
tikel 2 des Kinderförderungsgesetzes vom 10. De-
zember 2008 (BGBl.  I S.  2403) und in Verbindung 
mit Artikel 3 des Gesetzes zur zusätzlichen Förde-
rung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrich-
tungen und in Kindertagespfl ege vom 15. Februar 
2013 (BGBl. I S. 250)),

6.   vermindert um den für Kompensationsleistungen an 
die Gemeinden für Verluste durch das Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl. I 
S.  2131) ausgezahlten Betrag (§  1 des Finanzaus-

gleichsgesetzes in Verbindung mit Artikel 13 des 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011),

7.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer für Asylbewerber und 
Flüchtlinge nach Artikel 8 des Asylverfahrensbe-
schleunigungsgesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl.  I S.  1722) in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten 
der Integration und zur weiteren Entlastung von 
Ländern und Kommunen vom 1. Dezember  2016 
(BGBl. I S. 2755) und Artikel 1 des Gesetzes zur fort-
gesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrati-
onskosten der Länder und Kommunen und zur Re-
gelung der Folgen der Abfi nanzierung des Fonds 
“Deutsche Einheit“ vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2522) und Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Betei-
ligung des Bundes an den Integrationskosten der 
Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 
2021,

8.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Ent-
lastung der Kommunen über den Länderanteil an 
der Umsatzsteuer nach Artikel 1 des Gesetzes zur 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integra-
tion und zur weiteren Entlastung von Ländern und 
Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) 
gezahlt wird, 

9.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund zur Wei-
terentwicklung der Qualität in der Kindertagesbe-
treuung über den Länderanteil an der Umsatzsteuer 
nach Artikel 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbe-
treuung vom 19. Dezember 2018 (BGBl.  I S.  2696) 
gezahlt wird, 

10.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund als antei-
liger Festbetrag von 2 600 000 000 Euro (§  1 Ab-
satz  2 Finanzausgleichsgesetz) nach Artikel 2 des 
Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur 
Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. 
August 2017 (BGBl.  I S. 3122), über den Länderan-
teil an der Umsatzsteuer gezahlt wird und

11.   vermindert um den Anteil des Landes am Mehrauf-
kommen der Umsatzsteuer, der vom Bund im Rah-
men des Paktes für den Rechtsstaat zur Verbesserung 
der Personalausstattung der Justiz in den Ländern 
über den Länderanteil an der Umsatzsteuer nach 
Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes 
an den Integrationskosten der Länder und Kommu-
nen vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2051) im Jahr 
2019 gezahlt worden ist.

(3) Die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefi nanzie-
rungsgesetzes 2021 wird einmalig aus Landesmitteln im 
Wege der Kreditierung um 943 139 000 Euro aufgestockt.  

(4) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse nach den 
Absätzen 1 bis 3 sowie §  3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

§ 3

Vorwegabzug, Voraberhöhung

(1) Von der nach §  2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden für die im Haushaltsjahr 2021 vom Land für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen Mittel in Höhe von 5 400 000 
Euro abgezogen.  

(2) Der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse wer-
den 215 800 000 Euro hinzugerechnet, die dem im Mehr-
aufkommen des Landes an der Umsatzsteuer im Jahr 
2021 enthaltenen Betrag entsprechen, der vom Bund 
nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes 
an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlas-
tung von Ländern und Kommunen über den Länderan-
teil an der Umsatzsteuer gewährt wird. 
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§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 er-
gebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 
Schlüsselzuweisungen, Investitions- sowie Aufwands-/
Unterhaltungspauschalen, fachbezogene Sonderpau-
schalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt. 

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden und die Gemeindeverbände erhalten 
Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne 
Gebietskörperschaft nach ihrem Finanzbedarf und nach 
ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemisst. Neben der Ein-
wohnerzahl werden für die Bedarfsermittlung

1.  die Trägerschaft von Schulen,

2.  die Soziallasten,

3.  die Zentralitätsfunktion und

4.  das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl

berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§  9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 11 421 489 900 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf die Schlüsselmasse für 

1.  Gemeinden mit 8 965 236 100 Euro,

2. Kreise mit 1 336 169 100 Euro, 

3. Landschaftsverbände mit 1 120 084 700 Euro.

§ 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

für die Gemeinden

(1) Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Pro-
zent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  8) und der maßgeblichen 
Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2) Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß §  28 Absatz  1 Satz  2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz unter 
Berücksichtigung von Einwohnerveränderungen, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz, dem Zentrali-
tätsansatz und dem Flächenansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden nach dem re-
levanten Einwohnerwert gewährt. Zur Ermittlung und 
Festsetzung des relevanten Einwohnerwertes wird die 
Zahl der Einwohner nach § 27 Absatz 3 Satz 1 mit der 
durchschnittlichen Zahl der Einwohner nach §  27 Ab-
satz 3 Satz 2 verglichen. Der höhere Wert wird angesetzt. 
Für die Berücksichtigung im Hauptansatz wird dieser 
Wert nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptansatz-
staffel – Anlage 2). 

Liegt der Einwohnerwert einer Gemeinde zwischen zwei 
Stufen der Staffelklasse, so wird der Prozentsatz mit den 
dazwischenliegenden Werten angesetzt. Der Prozentsatz 
wird auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma aufge-
rundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden er-
fassten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 

Schüleransatz wird die Zahl der Schüler gewichtet nach 
Schülern, die

1.  im Ganztagsbetrieb beschult werden, mit 2,67 

2.  im Halbtagsbetrieb beschult werden, mit 1,00.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net. Erfolgt die Übertragung der Schulträgerschaft 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung, werden die 
Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in 
dieser Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zu-
gerechnet. Der Schüleransatz wird den Städten Düren 
und Gütersloh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die 
die Stiftischen Gymnasien in diesen Gemeinden besu-
chen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von §  7 Ab-
satz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 
2020 (BGBl.  I S.  1879) geändert worden ist, nach §  27 
Absatz  6 gewährt. Für die Berücksichtigung im Sozial-
lastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
mit 16,80 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 27 Absatz 7 gewährt. Für die Berücksichtigung im Zen-
tralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungs-
pfl ichtig Beschäftigten mit 0,61 multipliziert.

(7) Der Flächenansatz wird den Gemeinden gewährt, 
die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche 
pro Einwohner aufweisen. Dieser Flächenanteil einer 
Gemeinde wird mit 0,19 multipliziert. Landesdurch-
schnitt ist das arithmetische Mittel aus der Gesamtheit 
der gemeindlichen Fläche-Einwohner-Relationen. Bei 
der Ermittlung des Flächenansatzes werden die Fläche 
einer Gemeinde nach § 27 Absatz 9 und die Einwohner 
einer Gemeinde nach § 27 Absatz 3 Satz 1 berücksich-
tigt.

§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der 
Umsatzsteuer, des jeweiligen Abrechnungsbetrages für 
das Jahr 2018 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. 
NRW. S. 1112) geändert worden ist und der jeweiligen Ge-
werbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuer-
ausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 
2020 (GV. NRW. S. 1111), soweit diese gemäß § 2 Absatz 5 
Satz  2 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW als der Ge-
meinde im ersten Halbjahr 2020 zugefl ossen gilt, abzüg-
lich der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in der 
Referenzperiode nach § 27 Absatz 8.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
418,

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
223,

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen des ersten 
Halbjahres der Referenzperiode, geteilt durch den im 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 59 vom 31. Dezember 20201244

ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, addiert zu dem Ist-Aufkommen 
des zweiten Halbjahres der Referenzperiode, geteilt 
durch den im zweiten Halbjahr der Referenzperiode 
tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit 
443,

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs, unter Berücksichtigung der in 
diesem Zeitraum angefallenen Abrechnungsbe-
träge und

 b)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste im Zusammenhang mit dem Steuerverein-
fachungsgesetz 2011,

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode und 

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im ersten Halbjahr der Referenzperi-
ode, geteilt durch den im ersten Halbjahr der Referenz-
periode tatsächlich festgesetzten Hebesatz, multipli-
ziert mit den im ersten Halbjahr der Referenzperiode 
festgesetzten Vervielfältigern für die Gewerbesteuer-
umlage zuzüglich des Ist-Aufkommens im zweiten 
Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch den im 
zweiten Halbjahr der Referenzperiode tatsächlich fest-
gesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten 
Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten Vervielfäl-
tigern für die Gewerbesteuerumlage.

§ 10

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11

Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise 
und die Städteregion Aachen

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz der Kreise entspricht der Zahl der 
Einwohner im Kreis nach §  27 Absatz  3 Satz  1. Der 
Hauptansatz der Städteregion Aachen entspricht der 
Zahl der Einwohner in der Städteregion Aachen ohne die 
Zahl der Einwohner der Stadt Aachen jeweils nach § 27 
Absatz 3 Satz 1.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 27 Absatz 5 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Bevor der so ermittelte Wert in den Ge-
samtansatz einfl ießt, wird dieser Wert mit dem Kreisfak-
tor vervielfältigt. Das für Kommunales zuständige Mi-
nisterium setzt den Kreisfaktor fest.

§ 12

Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 
für die Kreise und die Städteregion Aachen

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 35,24 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 1 
und 2 und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das 
Jahr 2018 nach § 7 des Einheitslastenabrechnungsgeset-
zes NRW.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 

für die Landschaftsverbände

(1) Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuwei-
sung den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgebli-
chen Ausgangsmesszahl (§  14) und der maßgeblichen 
Umlagekraftmesszahl (§ 15).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Landschaftsverband 
keine Schlüsselzuweisung.

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl nach 
§ 27 Absatz 3 Satz 1 mit dem einheitlichen Grundbetrag 
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl 

für die Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der 
mit einem einheitlichen Umlagesatz von 13,79 Prozent 
vervielfältigten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 
und des jeweiligen Abrechnungsbetrages für das Jahr 
2018 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 
NRW.

§ 16
Investitionspauschalen, Tilgung Sondervermögen, 

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
von Gemeinden und Gemeindeverbänden, zum Abbau ei-
nes Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere 
Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinden stehen 
Mittel in Höhe von 1 326 829 200 Euro bereit.

(2) Nach Abzug eines Betrages für die Aufwands-/Unter-
haltungspauschale nach Absatz 6 in Höhe von 140 000 000 
Euro sowie eines Betrages in Höhe von 30 100 000 Euro als 
kommunale Beteiligung an den Zins- und Tilgungsleis-
tungen des Sondervermögens „Zukunftsinvestitions- und 
Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen“ gemäß §  6 des Zu-
kunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes vom 2. Ap-
ril 2009 (GV. NRW. S. 187) verbleibt für Investitionspau-
schalen nach den Absätzen 3 bis 5 ein verteilbarer Betrag 
in Höhe von 1 156 729 200 Euro. Die Zuweisungen aus die-
sen Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 gere-
gelten Sonderpauschalen sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden den 
Gemeinden 975 053 300 Euro für investive Maßnahmen 
im Rahmen einer allgemeinen Investitionspauschale zur 
Verfügung gestellt. Davon werden sieben Zehntel nach 
der maßgeblichen Einwohnerzahl nach §  27 Absatz  3 
Satz 1 und drei Zehntel nach der maßgeblichen Gebiets-
fl äche verteilt. 

(4) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden 
98 826 700 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfü-
gung gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Ver-
besserung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. 
Dieser Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise 
nach der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Ein-
wohner nach § 27 Absatz 4 verteilt.

(5) Von dem Betrag nach Absatz  2 Satz  1 werden 
82 849 200 Euro für eine Investitionspauschale zur Verfü-
gung gestellt, die in erster Linie für investive Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe ein-
zusetzen ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsver-
bände nach der maßgeblichen Einwohnerzahl nach § 27 
Absatz 3 Satz 1 verteilt. Die Mittel dieser Pauschale kön-
nen zu Gunsten des in § 19 Absatz 2 Nummer 4 erfassten 
Sonderbedarfs für die landschaftliche Kulturpfl ege für 
deckungsfähig erklärt werden.

(6) Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau 
eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für wei-
tere Unterhaltungsaufwendungen wird ein Betrag in 
Höhe von 140 000 000 Euro zur Verfügung gestellt. Der 
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Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der 
maßgeblichen Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 
Satz 1 und nach der maßgeblichen Gebietsfl äche gemäß 
§ 27 Absatz 9 verteilt. Die Mittel werden als allgemeine 
Deckungsmittel bereitgestellt.

(7) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfl äche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden von dem für Kommunales und dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium ermittelt und festgesetzt.

§ 17
Schulpauschale/Bildungspauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnah-
men im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Be-
trag von 723 068 800 Euro zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, 
den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende 
Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung 
von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen 
eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/
Bildungspauschale können darüber hinaus Instandset-
zungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingra-
ten für Schulen fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß §  27 Absatz  5 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelungen in 
§  8 Absatz  4 Satz  3 bis 5 fi nden entsprechend Anwen-
dung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger ist, 
ein Mindestbetrag von 300 000 Euro, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 510 000 Euro und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 Euro gewährt wird.

§ 18
Sportpauschale

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung 
im Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Be-
trag von 61 896 800 Euro zur Verfügung gestellt. Die Mit-
tel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Er-
weiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, 
Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Aus-
bauten und für die Einrichtung und Ausstattung von 
Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpau-
schale können darüber hinaus Instandsetzungen von 
Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sport-
stätten fi nanziert werden.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu be-
rücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 60 000 Euro gewährt wird.

§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorherseh-
barer Belastungssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im Rah-
men des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur un-
zureichende Berücksichtigung fi nden, werden insgesamt 
39 714 300 Euro zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für 

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch ihre 
Funktion als anerkannter Kurort außergewöhnliche 
Belastungen tragen (Kurortehilfe), in Höhe von 10 692 
500 Euro. Empfangsberechtigte Gemeinden erhalten 
einen auf Grund ihrer Anerkennung gewichteten So-
ckelbetrag in Höhe von 44 208 Euro. Gemeinden mit 
einer Anerkennung

 a)   als Luftkurort erhalten einen einfachen,

 b)   als Heilklimatischer Kurort oder als Kneipp-Kur-
ort erhalten einen zweifachen,

 c)   als Heilbad oder als Kneipp-Heilbad erhalten ei-
nen vierfachen oder 

 d)   als Staatsbad erhalten einen achtfachen

 Sockelbetrag. 

  Gemeinden, bei denen der Anteil der Übernachtungs-
zahlen gemäß §  27 Absatz  10 an der maßgeblichen 
Einwohnerzahl gemäß §  27 Absatz  3 Satz  1 den 
durchschnittlichen Anteil aller empfangsberechtigten 
Gemeinden übersteigt, erhalten einen Aufstockungs-
betrag. Zur Ermittlung des Aufstockungsbetrags wird 
die über dem durchschnittlichen Anteil liegende Zahl 
an Übernachtungen mit einem einheitlichen Grund-
betrag multipliziert;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Ausgleich 
außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren (Abwassergebührenhilfe) in Höhe 
von 7 666 800 Euro. Die Abwassergebührenhilfe wird 
auf Antrag Gemeinden gewährt, deren nach den Vor-
gaben des für Kommunales zuständigen Ministeriums 
zu berechnender individueller Abwassergebührensatz 
über einem fi ktiven Höchstbetrag von 6,25 Euro liegt. 
Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen dem 
individuellen Abwassergebührensatz und dem fi ktiven 
Höchstbetrag multipliziert mit dem Frischwasservolu-
men der jeweiligen Gemeinde für das Jahr 2020. Die 
Höhe der pauschalen Zuwendung bestimmt sich nach 
einem von dieser Berechnungsgrundlage jährlich zu 
errechnenden Prozentsatz. Dieser ergibt sich aus dem 
Verhältnis der zu verteilenden Gesamtsumme der Ab-
wassergebührenhilfe zu der Summe der Berechnungs-
grundlagen aller empfangsberechtigten Gemeinden. 
Bei den für die Berechnung im Antrag geltend zu ma-
chenden Kosten bleiben die Zuweisungen außer Be-
tracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Belastungen im Zusammenhang mit der Stationie-
rung von Gaststreitkräften (Gaststreitkräftestationie-
rungshilfe) in Höhe von 869 200 Euro. Die Gaststreit-
kräftestationierungshilfe wird Gemeinden gewährt, bei 
denen der Anteil der maßgeblichen Gaststreitkräfte ge-
mäß § 27 Absatz 12 an der maßgeblichen Einwohner-
zahl gemäß § 27 Absatz 3 Satz 1 mindestens 1,6 Pro-
zent beträgt. Die Gemeinden erhalten einen Sockelbe-
trag in Höhe von 239 500 Euro. Gemeinden mit einem 
Anteil von mindestens 3,2 Prozent erhalten einen nach 
der Zahl gewichteter Gaststreitkräfte bemessenen Auf-
stockungsbetrag, hierfür wird 

 a)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
3,2 Prozent bis unter 6,4 Prozent die Zahl der 
Gaststreitkräfte mit 1,0 und 

 b)  für Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 
6,4 Prozent die Zahl der Gaststreitkräfte mit 1,5 

  gewichtet und mit einem einheitlichen Grundbetrag 
multipliziert;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung von Belastungen, die durch die land-
schaftliche Kulturpfl ege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe 
b der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S.  738) geändert worden ist, entstehen, in 
Höhe von 11 924 500 Euro; der Betrag wird zu jeweils 
der Hälfte auf den Landschaftsverband Westfalen-
Lippe sowie den Landschaftsverband Rheinland auf-
geteilt und

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Milderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs ergeben, oder zur Überwin-
dung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer fi nan-
zieller Belastungssituationen in Höhe von  8  561  300 
Euro.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit de-
nen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommuna-
len Selbstverwaltung, der interkommunalen Zusammen-
arbeit oder der Einführung und Verbreitung neuer Tech-
niken bei der Durchführung kommunaler Aufgaben 
unterstützt werden.
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Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste
durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätz-
lichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehrauf-
kommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land 
gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Der auf 
die Gemeinden zu verteilende Betrag wird vorläufi g auf 
835 000 000 Euro festgesetzt. Nach Ablauf des Haushalts-
jahres wird der den Gemeinden zustehende Anteilsbetrag 
auf der Grundlage der vorläufi gen Abrechnung der Um-
satzsteuerverteilung und des Finanzkraftausgleichs unter 
den Ländern abschließend ermittelt (Abrechnungsbetrag) 
und festgesetzt. 

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 Satz 2 wird mit je einem Viertel zu den in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage für die 
entsprechenden Haushaltsjahre genannten Terminen für 
die Abschlagszahlungen beziehungsweise Vorauszahlung 
auf die Schlussabrechnung ausgezahlt. Der Abrech-
nungsbetrag nach Absatz  1 Satz  3 wird nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen mit der 
nächstmöglichen Abschlagszahlung ausgeglichen.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 21
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste in Zusammenhang mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ein Anteil von 26 Prozent des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zum 
Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zu-
steht. Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
auf 17 900 000 Euro festgesetzt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz  1 wird nach dem Schlüssel verteilt, der in der je-
weils geltenden Verordnung über die Aufteilung und 
Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage festge-
setzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden entfallende Betrag nach Ab-
satz 1 wird mit je einem Viertel zu den in der jeweils gel-
tenden Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Ab-
führung der Gewerbesteuerumlage für die entsprechen-
den Haushaltsjahre genannten Terminen für die Ab-
schlagszahlungen ausgezahlt.

(4) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das für Finanzen und das für 
Kommunales zuständige Ministerium.

§ 22
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 

des Landes

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§  1 Absatz  4) werden von dem für Kommunales und 
dem für Finanzen zuständigen Ministerium jährlich be-
kanntgegeben.

Teil 4
Umlagegrundlagen, Umlagen

§ 23
Umlagegrundlagen für Schlüsselzuweisungen

Die Umlagegrundlagen zur Ermittlung der normierten 
Ertragskraft im Zusammenhang mit der Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen sind

1.   für die Kreise

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der kreisangehörigen Gemeinden,

2.   für die Städteregion Aachen 

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der regionsangehörigen 
Gemeinden und

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der regionsangehörigen Gemeinden

 abzüglich

 c)   der Steuerkraftmesszahl der Stadt Aachen und

 d)   der zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Stadt Aachen und

3.  für die Landschaftsverbände 

 a)   die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden, 

 b)   die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen 
der Gemeinden und Kreise und

 c)   die Abrechnungsbeträge der Kreise für das Jahr 
2018 nach §  7 des Einheitslastenabrechnungsge-
setzes NRW.

§ 24 
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der festge-
setzten Umlagegrundlagen nach §  23 Nummer  1 und 2 
festgesetzt. Für die Festsetzung einer ausschließlichen 
Belastung oder einer Mehr- oder Minderbelastung ein-
zelner Teile des Kreises sowie für die Erhebung einer 
Sonderumlage gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Für die Festsetzung der Regionsumlage nach dem 
Städteregion Aachen Gesetz gilt Absatz 1.

§ 25
Landschaftsumlage

Die Landschaftsumlage wird in Prozentsätzen der fest-
gesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 fest-
gesetzt. 

§ 26
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr gilt 
§ 25 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 27
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den amtlichen Sta-
tistiken nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ent-
nommen. Die Daten der amtlichen Statistiken sind für 
die Ermittlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund 
für die Zuweisungsempfänger bindend. Für diese Daten 
fi ndet das Berichtigungsverfahren nach §  29 keine An-
wendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
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zuständigen Stellen erhoben. Die Gemeinden und Ge-
meindeverbände sind unter Beachtung der kommunal-
verfassungsrechtlichen Vertretungsregelungen verpfl ich-
tet, den zuständigen obersten Landesbehörden, dem 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) und den Aufsichtsbehörden alle zur 
Errechnung und Festsetzung erforderlichen Auskünfte 
fristgerecht und vollständig zu erteilen. Soweit den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Datenabfrage 
durch IT.NRW gesicherte elektronische Übermittlungs-
verfahren zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu 
benutzen. Werden die notwendigen Auskünfte nicht oder 
nicht rechtzeitig erteilt, so können das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium bestim-
men, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden 
oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für 
die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für 
den Finanzausgleich unterbleibt. §  29 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
in Anlage 3 festgesetzte Bevölkerungszahl zum Stichtag 
31. Dezember 2019. Für die Ermittlung der durchschnitt-
lichen Zahl der Einwohner der Gemeinden nach § 8 Ab-
satz 3 werden die Bevölkerungszahlen nach Anlage 3 zu 
den Stichtagen 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018 
und 31. Dezember 2019 herangezogen. 

(4) Als Zahl der über 65-jährigen Einwohner wird die 
von IT.NRW fortgeschriebene gegliederte Bevölkerungs-
zahl zum Stichtag 31. Dezember 2019 herangezogen.

(5) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des 
§ 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der von 
IT.NRW geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2019. Dieser Stichtag ist 
auch für die Zurechnung des Anteils an der Umlage ge-
mäß § 8 Absatz 4 Satz 3 sowie des Finanzierungsanteils 
gemäß §  8 Absatz  4 Satz  4 für das Haushaltsjahr 2019 
maßgeblich. 

(6) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz  5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit er-
mittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2019.

(7) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit ermittelte Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten in den Gemeinden am Ar-
beitsort zum Stichtag 31. Dezember 2019.

(8) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraftmesszahl nach §  9 und die Berücksichtigung der 
Abrechnungsbeträge nach § 7 des Einheitslastenabrech-
nungsgesetzes NRW wird auf den Zeitraum vom 1. Juli 
2019 bis 30. Juni 2020 festgesetzt.

(9) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 8 Absatz 7 und des 
§ 16 Absatz 3 gilt der Gebietsstand zum Stichtag 31. De-
zember 2019, der im Jahresabschluss des Liegenschafts-
katasters ermittelt und an IT.NRW abgegeben wurde.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nord-
rhein-Westfalen im Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 
30. Juni 2020 zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach §  19 Absatz  2 
Nummer 2 wird ein fi ktiver Höchstbetrag von 6,25 Euro 
je Kubikmeter unter Zugrundelegung der Erhebungen 
der Bezirksregierungen im Jahr 2020 festgesetzt.

(12) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zur Milderung von Belastungen im Zu-
sammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräf-
ten nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergebnisse 
der Erhebung des für Kommunales zuständigen Ministe-
riums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte 
über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden 
Personen und ihrer Angehörigen zum Stichtag 31. De-
zember 2019 zugrunde gelegt.

(13) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, Daten nach den 
Absätzen 1 bis 12, die der Berechnung von Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund zugrunde zu legen sind, aus-
nahmsweise für einzelne Gemeinden und Gemeindever-
bände abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsät-
zen des Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen 
gerecht werden oder zu unzumutbaren Härten bei der 
Durchführung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 28
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, Festsetzung und 
Auszahlung der Zuweisungen aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden und Gemeindeverbände ent-
fallenden Zuweisungen nach den §§  5 bis 19 werden 
jährlich durch das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium errechnet und festgesetzt. 
Diese setzen zudem die einheitlichen Grundbeträge in 
der Weise fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen 
zur Verfügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium werden ermächtigt, die für die jeweili-
gen Haushaltsjahre ermittelten Ansätze zur Festlegung 
des fi ktiven Bedarfs nach den §§  8, 11 und 14 und zur 
Festlegung der normierten Ertragskraft nach den §§ 9, 12 
und 15, die der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 
zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für einzelne Ge-
meinden und Gemeindeverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden. Das für 
Kommunales und das für Finanzen zuständige Ministe-
rium können eine auf Dauer angelegte Beteiligung von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden an interkommuna-
len Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungs-
gerechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung 
der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach §  6, die Investitions-
pauschalen und die Aufwands-/Unterhaltungspauschale 
nach §  16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach 
§  17 und die Sportpauschale nach §  18 werden zu einem 
Achtel im Januar, jeweils zu einem Viertel im März, Juni 
und September am jeweils vorletzten Bankarbeitstag in 
Frankfurt am Main, sowie zu einem Achtel im Dezember 
am vorletzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
dem 24. Dezember ausgezahlt. Orientiert an Aspekten der 
Liquiditätssicherung können das für Kommunales und das 
für Finanzen zuständige Ministerium Abweichungen von 
den in Satz 1 genannten Auszahlungsterminen festlegen.

(4) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, der In-
vestitionspauschalen und der Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale nach §  16, der Schulpauschale/Bildungspau-
schale nach § 17 und der Sportpauschale nach § 18 für 
das Jahr 2021 nicht vor dem nächstmöglichen Auszah-
lungstermin gemäß Absatz  3 erfolgt ist. In besonderen 
Fällen können das für Kommunales und das für Finan-
zen zuständige Ministerium die Höhe der Abschlagszah-
lung für einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die 
Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Fest-
setzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der 
Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden von dem für Kommunales und dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die Gemeinden 
und Kreise werden durch Bescheide der Bezirksregierun-
gen festgesetzt. Leistungen nach diesem Gesetz an die 
Landschaftsverbände werden durch Bescheide von dem 
für Kommunales und dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium festgesetzt. Das für Kommunales und das für 
Finanzen zuständige Ministerium können bestimmen, 
dass die Bescheide an die Gemeinden, Kreise und Land-
schaftsverbände unmittelbar durch IT.NRW als elektro-
nische Verwaltungsakte gemäß § 3a Absatz 2 Nummer 3 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999, das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.  244) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666), das zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. November 2019 
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(BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, ausschließlich per 
De-Mail zuzuleiten sind.

(7) Nach näherer Bestimmung des für Kommunales und 
des für Finanzen zuständigen Ministeriums können im 
Haushaltsjahr 2022 für Schlüsselzuweisungen, für Inves-
titionspauschalen sowie die Aufwands-/Unterhaltungs-
pauschale, für die Schulpauschale/Bildungspauschale 
und für die Sportpauschale Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW zu den 
Terminen des Absatzes 3 geleistet werden, wenn dies be-
reits vor Verkündung des für das Jahr 2022 geltenden 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Ab-
schlagszahlungen sind mit der ersten ordentlichen Zah-
lung nach Verkündung des neuen Gemeindefi nanzie-
rungsgesetzes und der Festsetzung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund zu verrechnen.

§ 29
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen 

aus dem Steuerverbund

(1) Unrichtigkeiten, die nicht auf Daten aus amtlichen Sta-
tistiken zurückzuführen sind, werden bis längstens drei 
Jahre nach Festsetzung der Schlüsselzuweisungen nach § 6, 
der Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 und der 
Sonderbedarfszuweisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 berichtigt, wenn die Summe der Berichtigungen eines 
Jahres den Betrag von 15 000 Euro übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge werden 
vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzuweisun-
gen nach §  6, den Mitteln der Schulpauschale/Bildungs-
pauschale nach § 17 und den Mitteln der Sonderbedarfszu-
weisungen nach § 19 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 30
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§  4 bis 19 regeln das für Kommunales 
und das für Finanzen zuständige Ministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§  21 bis 27 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.  42), das zuletzt 
durch Artikel II des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GV. NRW. S.  936) (Gemeindefi nanzierungsgesetz für 
die Haushaltsjahre 2004/2005) geändert worden ist, re-
geln die jeweils fachlich zuständigen Ministerien und

2.   nach §  28 des Gemeindefi nanzierungsgesetzes für die 
Haushaltsjahre 2004/2005 regelt das fachlich zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für Kommuna-
les und dem für Finanzen zuständigen Ministerium.

§ 31
Abschlagszahlungen für Verluste durch die Neuregelung 
des Familienleistungsausgleichs und in Zusammenhang 

mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

(1) Das für Kommunales und das für Finanzen zustän-
dige Ministerium leisten Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen von IT.NRW, wenn die 
Festsetzung der Kompensationsleistungen an die Ge-
meinden für Verluste

1.   durch die Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs nach § 20 und 

2.   in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nach § 21

für das Jahr 2021 nicht vor dem nächstmöglichen Aus-
zahlungstermin nach § 3 der Verordnung über die Auftei-
lung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuer-
umlage in der jeweils geltenden Fassung erfolgt ist.
(2) Die Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen 
Festsetzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der 
Festsetzung auf Grund dieses Gesetzes verrechnet.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für das Haus-
haltsjahr 2022, wenn dies bereits vor Verkündung des für 

das Jahr 2022 geltenden Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
erforderlich ist.

§ 32

Förderungsgrundsätze für zweckgebundene 
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans 

des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände stellen die zuständigen 
Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der Zuwei-
sungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanzaus-
gleich berücksichtigt werden.
(2) Förderprogramme bedürfen der Zustimmung des für 
Kommunales zuständigen Ministeriums, soweit sie Zu-
weisungen zu Maßnahmen von Gemeinden und Gemein-
deverbänden enthalten, die ihrer gesetzlichen Verpfl ich-
tung zum Haushaltsausgleich nicht nachkommen. Die 
Förderung von Einzelmaßnahmen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände bedarf in diesen Fällen der kommu-
nalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksregie-
rung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits von einer 
Genehmigung zur Verringerung der allgemeinen Rück-
lage erfasst oder in einem genehmigten Haushaltssiche-
rungskonzept enthalten sind.

§ 33

Kürzungsermächtigung

Das für Kommunales und das für Finanzen zuständige 
Ministerium werden ermächtigt, Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund um den Betrag solcher fälligen Forderun-
gen zu kürzen, auf die das Land nach den zurzeit gelten-
den Bestimmungen einen Anspruch hat.

Teil 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 34

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und mit 
dem Inkrafttreten eines neuen Gemeindefi nanzierungs-
gesetzes außer Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Armin  L a s c h e t

Für den Minister der Finanzen
Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Schule und Bildung
Zugleich für den Minister für Kinder, 

Familie, Flüchtlinge und Integration sowie
Für den Minister für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h
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7820

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Landesdüngeverordnung

Vom 17. Dezember 2020

Auf Grund des § 13a Absatz 1, 3, 6 und 7 der Düngever-
ordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl.  I S. 1305), der durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 (BGBl.  I 
S. 846) eingefügt worden ist, verordnet die Landesregie-
rung:

Artikel 1

Die Landesdüngeverordnung vom 19. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 128), die durch Verordnung vom 24. März 2020 
(GV. NRW. S. 198) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die §§ 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Geltungsbereich 

 Die Verordnung regelt 

 1.  die Ausweisung von Gebieten zum Schutz der Ge-
wässer vor Verunreinigung durch Nitrat oder Phos-
phat auf Grund des § 13a Absatz 1 der Düngever-
ordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl.  I S.  1305), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2020 
(BGBl. I S. 846) geändert worden ist,

 2.  zusätzliche, abweichende oder ergänzende Anfor-
derungen nach §  13a Absatz  3 der Düngeverord-
nung und

 3.  abweichende Anforderungen in anderen als nach 
Nummer  1 ausgewiesenen Gebieten nach §  13a 
Absatz 7 der Düngeverordnung.

 § 2
 Ausweisung von mit Nitrat belasteten und 

eutrophierten Gebieten

  (1) Die Ausweisung der Gebiete nach § 1 Nummer 1 
erfolgt auf der Grundlage der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belas-
teten und eutrophierten Gebieten vom 10. November 
2020 (BAnz AT 10.11.2020 B4). 

  (2) Die ausgewiesenen mit Nitrat belasteten und eu-
trophierten Gebiete werden auf der Basis von Feld-
blöcken als landwirtschaftliche Referenzparzellen 
durch eine Karte jeweils zum 1. Januar eines Kalen-
derjahres dargestellt. Zusätzlich erfolgt eine einma-
lige Anpassung zum 1. März 2021. Die Karte wird 
durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz als zuständige Stelle nach §  10 Absatz  2 
und §  16 Absatz  3 der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und 
eutrophierten Gebieten gefertigt und in digitaler 
Form unter der Adresse „https://www.elwasweb.nrw.
de“ zur Verfügung gestellt.

  (3) In den ausgewiesenen Gebieten gelten die Anfor-
derungen des §  13a Absatz  2 der Düngeverordnung 
sowie die ergänzenden Regelungen des § 3 für nitrat-
belastete Gebiete sowie des §  4 für eutrophierte Ge-
biete.“

2.  § 3 wird aufgehoben. 

3.  § 4 wird § 3 und wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden die Wörter „auf nitrat-
belasteten Feldblöcken“ durch die Wörter „in nit-
ratbelasteten Gebieten“ ersetzt. 

 b)  In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter 
„Feldblöcken, die nitratbelastet im Sinne des §  4 
sind,“ durch die Wörter „nitratbelasteten Gebieten 
nach § 2,“ ersetzt.

 c)  In Nummer 1 wird die Angabe „vom 26. Mai 2017 
(BGBl.  I S.  1305)“ gestrichen, nach dem Wort 
„Wirtschaftsdüngern“ werden die Wörter „außer 
Festmist von Huf- oder Klauentieren“ eingefügt 
und die Wörter „ , bei denen es sich um Gärrück-

stände aus dem Betrieb einer Biogasanlage han-
delt,“ werden gestrichen.

 d)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

  „2.  Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, 
deren Flächen ganz oder teilweise in nitratbe-
lasteten Gebieten nach §  2 liegen, haben alle 
drei Jahre an einer durch die nach § 4 Absatz 1 
Nummer 2 der Zuständigkeitsverordnung Ag-
rar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 113) zu-
ständige Behörde durchgeführten Schulungs-
maßnahme zur Düngung teilzunehmen. Die 
Teilnahme ist im Rahmen der düngerechtli-
chen Kontrolle auf Verlangen nachzuweisen. 
Die Schulungsmaßnahme zur Düngung ist auf 
eine Erhöhung der Nährstoffeffizienz auszu-
richten.“

 e)  Die Nummer 3 wird aufgehoben.

4.  Nach § 3 (neu) wird folgender § 4 eingefügt:

 „§ 4 
 Weitergehende Anforderungen 

in eutrophierten Gebieten

  (1) Die Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber 
haben in eutrophierten Gebieten nach §  2 zu beach-
ten, dass abweichend von §  3 Absatz  4 Satz  1 der 
Düngeverordnung das Aufbringen von Wirtschafts-
düngern außer Festmist von Huf- oder Klauentieren 
sowie von organischen und organisch-mineralischen 
Düngemitteln nur erfolgen darf, wenn vor dem Auf-
bringen ihre Gehalte an Gesamtstickstoff, verfügba-
rem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff und Ge-
samtphosphat auf der Grundlage wissenschaftlich an-
erkannter Messmethoden vom Betriebsinhaber oder 
in dessen Auftrag festgestellt worden sind. 

  (2) Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber, deren 
Flächen ganz oder teilweise in eutrophierten Gebieten 
nach § 2 liegen, haben alle drei Jahre an einer durch 
die nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 der Zuständigkeits-
verordnung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. 
S.  113) zuständige Behörde durchgeführten Schu-
lungsmaßnahme zur Düngung teilzunehmen. Die Teil-
nahme ist im Rahmen der düngerechtlichen Kontrolle 
auf Verlangen nachzuweisen. Die Schulungsmaß-
nahme zur Düngung ist auf eine Minderung von Phos-
phateinträgen in Oberfl ächengewässer auszurichten.“

5.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „nitratbelaste-
ten“ durch das Wort „belasteten“ ersetzt.

 b)  Der Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

   „Für Betriebe, deren Flächen ausschließlich nicht 
in nitratbelasteten oder eutrophierten Gebieten 
nach § 2 liegen, gilt abweichend von § 10 Absatz 3 
Nummer 4 der Düngeverordnung, auch in Verbin-
dung mit §  3 Absatz  2 Satz  2 der Düngeverord-
nung, dass sie von den Vorgaben nach § 3 Absatz 2 
Satz 1 und § 10 Absatz 1 und 2 der Düngeverord-
nung ausgenommen sind, wenn sie“.

 c)  In Nummer  1 wird die Angabe „§  8 Absatz  6“ 
durch die Angabe „§ 10 Absatz 3“ ersetzt. 

 d)  In Nummer 2 wird nach dem Wort „höchstens“ das 
Wort „auf“ eingefügt.

6.  § 6 wird aufgehoben.

7.  § 7 wird § 6 und wie folgt geändert:

 a)  Im Satzteil vor Nummer  1 wird die Angabe „das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1068)“ durch die Angabe „das zu-
letzt durch Artikel 277 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)“ ersetzt. 

 b)  In Nummer  1 wird die Angabe „§  5 Nummer  1 
oder 3“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 1 oder § 4 
Absatz 1“ und das Komma durch das Wort „oder“ 
ersetzt.

 c)  Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

  „2.  an einer Schulungsmaßnahme zur Düngung 
nach §  3 Nummer  2 oder §  4 Absatz  2 nicht 
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teilnimmt oder die Teilnahme nicht nachwei-
sen kann.“.

 d)  Die Nummer 3 wird gestrichen.

8.  § 8 wird § 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n – E s s e r

– GV. NRW. 2020 S. 1261

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des 

 Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts-
jahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 – HHG 2021)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des 

 Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts-
jahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 – HHG 2021)

Vom 17. Dezember 2020

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1  Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2   Kreditmittel

§ 3   Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft

§ 4   Kassenverstärkungskredite

§ 5  (frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6   Planstellen und Stellen

§ 6a   Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor 
Versorgung

§ 7   Verstärkung von Personalausgaben

§ 8   Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommu-
nen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Un-
terbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
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§ 10   Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 
Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen 
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§ 12   Ausgleichsabgabe
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§ 13   Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen
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pfl ichtungsermächtigungen
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§ 16   Weiterbildungsgesetz
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Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen
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§ 21   Gewährleistungen

§ 22   Garantien

§ 23   (frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen
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Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung
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Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26  Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen

§ 27   Überlassung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen im Hochschulbereich
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Abschnitt 10
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der 

Abfederung der Folgen der Corona-Krise
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§ 32   Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billig-
keit

§ 33   Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK
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Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts-
plan  des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
84 117 438 500 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kredit-
mittel aufzunehmen

1.  zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2021 
bis zum Höchstbetrag von 0 Euro und

2.  zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2021 fällig werden-
den Krediten

 a)  am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 
15 389 359 346 Euro und

 b)  beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag 
von 145 012 000 Euro und

3.  zur Finanzierung der Aufgaben des Sondervermögens 
„Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten 
und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-
Krise“ bis zum Höchstbetrag von 25 000 000 000 Euro.

Auf den Höchstbetrag nach Satz  1 Nummer  3 ist die 
Summe der Kreditmittel anzurechnen, die aufgrund der 
Ermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 
bereits aufgenommen worden sind. Die Tilgung der nach 
Satz  1 Nummer  3 aufgenommenen Kreditmittel erfolgt 
konjunkturgerecht innerhalb des nach §  2 Absatz  1 
Satz  4 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des 
Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in 
dem Kalenderjahr 2020 beginnenden Zeitraums. Der 
Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, 
den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den ge-
samtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. 

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächti-
gung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2020 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2021 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewie-
senen Beträge hinausgehen. 

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 5 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen 

nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si-
cherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31.  Au-
gust  2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, über 
den im §  2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag 
hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum 
Höchstbetrag von 255  000  000  Euro aufzunehmen oder 
entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2  Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpfl ich-

tungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S.  1030) geändert worden ist, in Gruppen ausge-
wiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
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len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 11 vom 2. März 2019, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden. 

(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen 
beim Landesbetrieb Straßen NRW 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen beim Landesbetrieb 
Straßen NRW (Kapitel 09 150) mit dem Vermerk „künftig 
wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit diese für 
die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern benötigt wer-
den, die sich gegen einen Wechsel vom Landesbetrieb 
Straßen NRW zur Autobahn GmbH des Bundes entschie-
den haben.

(9a) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei 
den Bezirksregierungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
bei den Bezirksregierungen (Kapitel 03 310) zusätzliche 
Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig weg-
fallend“ (kw) für die Durchführung von Zuwendungs-
verfahren und Förderprogrammen eingerichtet werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Men-

schen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 10.  Dezember 2019 (BGBl.  I S.  2135) geändert 
worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsver-
pfl ichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht er-
folgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der 
Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen in 
den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu 
etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls 
umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich 
wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 40

Ministerium der Justiz: 20

Ministerium für Schule und Bildung: 80

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
 Integration: 1

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
 Gleichstellung: 1

Ministerium für Verkehr: 3

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 19

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1

Ministerium des Innern: 8

Ministerium der Justiz: 4

Ministerium für Schule und Bildung: 5

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration: 1
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Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung: 1

Ministerium für Verkehr: 1

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz: 1

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Ministerium der Finanzen: 5

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmever-
pfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf ei-
ner Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen. 

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit 
einem Rückumwandlungsvermerk („ku mit Freiwerden 
dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Verstärkung von Personalausgaben

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.  Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsaus-
gleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und

2.  Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dür-
fen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausga-
ben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für 
Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen 

im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 

Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzli-
che Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur Verfü-
gung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch 
nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Be-
reitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des Bundes für 
Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministe-
rium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Verausga-
bung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, so-
fern diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.

§ 8a
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

mit Mitteln des Konjunkturpakets des Bundes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, in die 
Leistung von zusätzlichen Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes mit Mit-
teln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen, 
wenn und soweit hierfür unmittelbar oder mittelbar zu-
sätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder 
zweckgebunden zur Verfügung ge stellt werden. Das Mi-
nisterium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Ver-
einnahmung und Verausgabung erforderlichen Haus-
haltsstrukturen (Haushaltstitel, Haushaltsvermerke und 
Verpfl ichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht 
vorhanden sind, einzurichten.

§ 9
Weitergeltung von Verpfl ichtungsermächtigungen 

bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen gelten abweichend von §  45 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan-
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpfl ichtungser-
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen, soweit die einzelne Inanspruchnahme den 
Betrag von 5  000  000  Euro erreicht oder überschreitet. 
Für die Rangfolge der Inanspruchnahme von Verpfl ich-
tungsermächtigungen gilt, dass vorrangig zu einer Ver-
pfl ichtungsermächtigung des laufenden Haushaltsjahres 
zunächst weitergeltende Verpfl ichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind (fi rst in – fi rst 
out). Von der Rangfolge nach Satz 3 können im Einzelfall 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Ausnahmen zugelassen werden.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 

Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen – 
Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind in-
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga-
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 
der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungs-
fähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Mietaus-
gabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veran-
schlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umge-
setzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind innerhalb des 
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

§ 11
Umsetzung 

von Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-
hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.
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(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch 
Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Ministe-
rium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen, die für 
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) 
in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt 
sind, zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 
518 – bei Hochschulen im Sinne von §  1 Absatz  2 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. 
April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 im selben Kapitel umzuset-
zen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 
20 020 Titel 821 70 veranschlagten Verpfl ichtungsermäch-
tigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrach-
ten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Gene-
ralübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen oder 
der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz 2 des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im 
Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 
821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen 

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass

1.  das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpfl ichtungsermächtigungen im Einzel-
plan nicht in Anspruch genommen werden, können 
diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titel-
gruppe 75 umgesetzt werden,

2.  die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpfl ichtungs-
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerhalb 
eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein anderes 
und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – inner-
halb einer Budgeteinheit sowie von einer Budgetein-
heit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch 
einzurichtenden Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1.  allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel 
der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Gruppen 821, 
823 und 891,

2.  entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Ab-
satz  2 Hochschulgesetz und Globalhaushalte im Be-
reich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 
und die Titel der Gruppe 894 sowie

3.  entsprechend bei Schulen im Sinne von §  124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894) geän-
dert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf Ti-
tel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpfl ich-
tungsermächtigungen der Gruppe 518; die Umsetzungs-
möglichkeit nach Satz  1 Nummer  1 gilt auch in diesen 
Fällen.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-

pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der fi -
nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung von 
Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzurichten-
den Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelun-

gen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer-
den, gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigung den Be-
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaus-
haltsordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 
Euro festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen ge-
mäß §  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit §  37 Ab-
satz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbe-
trag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der 
jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag 
in keinem Jahr den Betrag von 5 000 000  Euro über-
schreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen 
Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des Mittel-
landkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land 
Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsabkommen 
dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke
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1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(WFNG NRW) vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. 
S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder 

 b)  an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen 
Rechts) für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, 
insbesondere für die Errichtung von studentischem 
Wohnraum, oder

2.  im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrie-
ben des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  Grundstück in Mönchengladbach, Gemarkung 
3191 Mönchengladbach, Flur 65, Flurstück 52 mit 
einer Größe von 35 229 Quadratmetern an die 
Stadt Mönchengladbach,

 b) – frei –

 c) – frei –

 d) – frei –

 e) – frei –

 f) – frei –

 g)  Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Ron-
dorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 31/8, 31/9, 
31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 
56/1, 57/1, 57/4, 560, 561, 799, 817, 819, 820, 
821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 
1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 
2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 
4845/30, 4876/30, 4957/86, 5279/52, 5493/55, 
5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer 
Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die 
Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen,

2.  an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a)  – frei –

 b)  eine Teilfl äche des Grundstückes in der Stadt Köln, 
Gemarkung Müngersdorf, Flur 69, Flurstück 790 
mit einer Größe von 1 927 Quadratmetern,

 c)  Teilfl ächen der Grundstücke in der Stadt Bielefeld, 
Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 264, 265, 
266 und 267 und 268 mit einer Größe von circa 
81 649 Quadratmetern zugunsten der Universität 
Bielefeld KöR,

3.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  Grundstück in Aachen, Gemarkung Laurensberg, 
Flur 24, Flurstück 690, mit einer Größe von circa 
6 100 Quadratmetern mit Einwilligung des Minis-
teriums der Finanzen.

 b) – frei – 

4.  eine noch zu bestimmende Teilfl äche des Grundstücks 
in Düsseldorf, Gemarkung Neustadt, Flur 1, Flurstü-
cke 694, 697, 698, 699 und 700 mit einer Gesamtgröße 
von zusammen 19.673 Quadratmetern an die NRW.
BANK zum Zwecke der Errichtung eines Neubaus für 
die Unterbringung der NRW.BANK mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen direkt und ohne öf-
fentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grund-
lage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise 
veräußert werden darf oder Erbbaurechte daran be-
stellt werden dürfen,

5.  Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuord-
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds in die 
Vermögensverwaltung des Landes übergegangen sind 
und an denen ein Erbbaurecht bestellt wurde, direkt 
und ohne öffentliche Ausschreibung auf der Grund-
lage einer gutachterlichen Wertermittlung an die je-
weiligen Erbbaurechtsnehmer veräußert werden dür-
fen, sofern die Restlaufzeit des Erbbaurechtes im 
Zeitpunkt der Beurkundung des Grundstückskaufver-
trages mindestens 25 Jahre beträgt. 

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen 
für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
und Asylbewerbern überlassen werden können. Der 
Zeitraum der Überlassung endet, wenn die Überlassung 
von Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach 
Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen ha-
ben bei der Beendigung von entsprechenden Nutzungen 
aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nut-
zungen bei Liegenschaften des Landes (BLB  NRW) zu 
beenden.
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(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klima-
schutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.  April 2000 (GV. 
NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden 
ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1.  für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.  für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S.  547, ber. S.  550) geändert worden 
ist, hauptamtlich oder hauptberufl ich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 66,50  Euro und nebenamtlich be-
ziehungsweise nebenberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde 23 Euro und

3.  für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte Un-
terrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
25 Euro festgesetzt.

(3) Höchstförderbeträge

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiter-
bildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule ge-
zahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß §  16 
Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung 
möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 
Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen Höchstförderbetrag. 
Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperatio-
nen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstför-
derbeträge zusammengefasst.

§ 17
Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH

Gemäß § 65 Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung wird 
in die Veräußerung der Westdeutsche Spielbanken GmbH 
und in die Beendigung der im Jahr 2015 begründeten 
stillen Beteiligung der NRW.BANK an der Westdeutsche 
Spielbanken GmbH & Co. KG eingewilligt.

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Be-
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 

für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), in der jeweils gel-
tenden Fassung, als allgemein erteilt. Sie gilt auch als er-
teilt, wenn aufgrund der Bürgschaftshöhe neben der 
Bürgschaft des Landes auch eine parallele Bürgschaft 
des Bundes gewährt werden soll und das Regelwerk des 
Bundes vereinbart wird. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ableh-
nung eines Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro 
beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-
eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 1 000 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, 
zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungs-
bau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaf-
ten Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
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mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität 
 Bielefeld

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medi-
zinischen Fakultät OWL in Bielefeld Bürgschaften und 
Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Biele-
feld bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 
Euro zu übernehmen. 

Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige 
Ministerium ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität 
Bielefeld zu verpfl ichten, dieser einen im Fall des Ver-
kaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt 
Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 
223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Dif-
ferenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der zum Zeit-
punkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser 
Gebäude aufgenommenen Darlehens bis zu einer Ge-
samthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl.  I 
S.  2510) geändert worden ist, sowie nach §  3 Absatz  1 
und §  4 Absatz  1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvor-
sorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), 
die zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 29. No-
vember 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist, 

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, 
 Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 25 000 000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu überneh-
men und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen 
 früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für den 
Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 gel-
tenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgelt lichen 
Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein Schächte 
1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit 
dem Grundstückseigentum verbundenen Kosten bis zur 
Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpfl ichten.

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß 
§ 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im 
Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die 
Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des Ausschei-
dens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von 
ihm getragenen Ersatzschule aus der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der 

 Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperiode 2014 
bis 2020 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommis-
sion bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro zu über-
nehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen 
 Naturerbes

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber 
dem Bund nach dessen Maßgaben zur Übernahme der 
Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Na-
turerbes in Nordrhein-Westfalen zu verpfl ichten, die vom 
Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftungen und Ver-
einen des Naturschutzes übertragen werden. Die Ge-
währträgerschaft umfasst zukünftige Haftungsrisiken 
für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte 
auf ehemals militärisch genutzten Liegenschaften und 
Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Betrag 
von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder 
Aufl ösung der übernehmenden Stiftungen und Vereine 
des Naturschutzes wirksam werden können. 

(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biolo-
gischer Stationen 

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium gegenüber dem Bund 
für Personen- und Sachschäden auf Grund von Kampf-
mittelaltlasten eine Haftungsübernahmeerklärung bis zu 
einem Betrag von 5 000 000 Euro abzugeben für die Mit-
arbeiter von Biologischen Stationen, die auf den Flächen 
des Nationalen Naturerbes zum Zwecke des Naturschut-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen tätig werden.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückga-
rantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

1.  im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
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GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, über-
nommen werden;

2.  im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von Kre-
ditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Ka-
pitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23
(frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen – Epidemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und des für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Ausschusses des Landtags des Landes Nordrhein-West-
falen zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang bis zu ei-
nem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzuneh-
men.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wurde in der Landesverwaltung 
schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den 
Komponenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung 
als Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung 
eingeführt. Die Landesregierung legt hierfür die entspre-
chenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budget-
einheiten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kamera-
len Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines 
Kapitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeord-
neten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. 

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 
529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als 
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig de-
ckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der 
Gruppen 441 und 446 innerhalb des Einzelplans gegen-
seitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln der 
Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 
bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten 
werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten 
bestimmt sich bezogen auf die Ausgabeansätze der 
Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorste-
henden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vorschrift etwas 
anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, 
denen zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. 
Satz  3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Um-
stellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-

keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-
Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur Deckung der 
eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 
300 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das 
Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB NRW für 
Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten 
Verpfl ichtungsermächtigungen hinausgehenden weiteren 
Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investi-
tionsmaßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant 
verläuft, eine weitere Kreditaufnahme bis zur Höhe von 
100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Aus-
gaben für eigenfi nanzierte Investitionen den im Finanzplan 
des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem 
jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 
veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die Verpfl ich-
tung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushalts-
jahren abzudecken und zuvor das Benehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen hergestellt wurde. Satz  1 gilt für 
Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des 
Hochschulgesetzes sowie für Globalhaushalte im Bereich 
des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstel-
lung des Benehmens mit dem Ministerium der Finanzen 
nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedürfen der Ein-
willigung des Ministeriums der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot-
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen ab-
zuschließen, soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirt-
schaftungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die 
daraus entstehenden Verpfl ichtungen zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Ab-
weichend von §  38 Absatz  1 der Landeshaushaltsord-
nung sind in diesen Fällen keine Verpfl ichtungsermächti-
gungen erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den Uni-
versitätskliniken im Sinne des §  31a des 
Hochschulgesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen 
werden können.
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Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fach-

bezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zuwen-
dungen im Sinne von §  23 der Landeshaushaltsordnung 
zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht ab-
gegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der 
Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind ge-
sperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zu-
wendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers 
von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abwei-
chungen von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom 
Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der Aus-
gabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, be-
dürfen vor Aufhebung der Sperre dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionel-
len Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt werden, 
dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungs-
empfänger ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht 
besser stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden 
tarifvertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren Ar-
beitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen 
sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projektför-
derung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwen-
dungsempfänger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus 
Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden, 
mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallen-
den Ausgaben nicht zuwendungsfähig sind. Mit Einwilli-
gung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind 
vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeri-
ums der Finanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder 
Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung soll mit der 
Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem 
Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erwach-
senden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz gilt 
nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des 
Hochschulgesetzes. 

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen 
 Eigenanteils

Abweichend von Nummer 2.3.4 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 Landeshaushaltsordnung (Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministe-
riums vom 10. Juni 2020, MBl. NRW. 2020 S. 309.) kann 
der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der zuwendungsfä-
higen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden 
und eingeworbene Sponsorenmittel können für die Be-
messung der Zuwendung außer Betracht bleiben und ei-
nen verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfän-
gers ersetzen. Diese Regelungen gehen abweichenden 
Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommuna-
len Eigenanteils in Förderrichtlinien vor.

(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und 
Verwendungsnachweisverfahren

Abweichend von §  44 Absatz  1 Satz  4 der Landeshaus-
haltsordnung bedarf es des Einvernehmens des Landes-
rechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnachwei-
ses nicht, wenn das Ministerium der Finanzen Verwal-
tungsvorschriften zur Umsetzung von Vereinfachungen im 
Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren er-
lässt.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 

Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§  75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl.  I S.  2022), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl.  I 
S.  1948) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 
Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspiel-

einnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otte-
rie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524), das 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus 
Oddset-Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Ab-
satz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag ein Festbetrag in Höhe von 100 000 000 Euro 
zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegabzug 
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an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destina-
täre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt werden.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.

Abschnitt 10
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der 

Abfederung der Folgen der Corona-Krise

§ 31
Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushalts-

vermerken und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsver-
merken und Verpfl ichtungsermächtigungen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Mittel zur Abfederung der direkten 
und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen 
Haushaltstitel und Titelgruppen sowie Haushaltsver-
merke einzurichten. Weiterhin wird das Ministerium der 
Finanzen ermächtigt, Verpfl ichtungsermächtigungen ein-
zurichten, deren Fälligkeiten nicht weiter als in das 
Haushaltsjahr 2022 reichen.

(2) Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Die von der Landesregierung vorgesehenen Ausgaben 
und die Einrichtung von Verpfl ichtungsermächtigungen 
bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags, sofern die Zustimmung im 
Hinblick auf die Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit der 
Ausgaben rechtzeitig erreicht werden kann. Zu der 
Frage, ob eine Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschuss erreicht werden kann, ist dieser zu konsultie-
ren (Konsultationsverfahren). Kann die Zustimmung 
nicht rechtzeitig erreicht werden, wird die Landesregie-
rung den Haushalts- und Finanzausschuss zeitnah un-
terrichten. Die erforderliche Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschusses zur Aufnahme von Krediten er-
folgt auf Basis einer Vorlage des Ministers der Finanzen 
im Wege der globalen Ermächtigung.

(3) Ermächtigung

Nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 werden die Ressorts 
ermächtigt, die entsprechenden Ausgaben zu leisten und 
die Verpfl ichtungsermächtigungen in Anspruch zu nehmen.

§ 32
Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit

Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen festlegen, dass Ausgabe-
mittel ganz oder teilweise zur Leistung als Soforthilfe 
aus Gründen der Billigkeit im Sinne von § 53 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt werden.

§ 33
Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK

(1) Programm „UniversalCorona“

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegen-
über der NRW.BANK eine globale, einmalig nutzbare 
Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der 
NRW.BANK aus dem NRW.BANK-Programm Universal-
kredit („UniversalCorona“) bis zu einer Höhe von 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Programm „InfrastrukturCorona“

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegen-
über der NRW.BANK eine globale, einmalig nutzbare 
Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der 
NRW.BANK aus dem NRW.BANK-Programm „Infras-
trukturCorona“ bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro 
zu übernehmen. 

(3) Anpassung Haftungsrahmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den je-
weiligen Haftungshöchstrahmen der Ermächtigungen 
nach den Absätzen 1 und 2 bedarfsgerecht im Einver-
nehmen mit der NRW.BANK anzupassen, soweit der Ge-
samthaftungsrahmen der Ermächtigungen von den Ab-
sätzen 1 und 2 von 10 000 000 000 Euro insgesamt nicht 
überschritten wird.

§ 33a
Absicherung von Liquiditätsnothilfen an die 
Kommunen - Programm „KommunalCorona“

Das für die Kommunen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistel-
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus dem NRW.
BANK-Programm „KommunalCorona“ an die Kommu-
nen gewährten Liquiditätsnothilfen bis zu einer Höhe 
von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 33b
Kreditierung Steuerverbund Kommunen

Der Betrag der Finanzausgleichsmasse des Steuerver-
bunds 2021 wird für das Haushaltsjahr 2021 einmalig 
um den Betrag von 943 139 000 Euro erhöht. Er nimmt 
an den Verteilungskriterien des Steuerverbunds nach 
Maßgabe des Gemeindefi nanzierungsgesetzes teil. 

Abschnitt 11
Schlussvorschriften

§ 34
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. De-
zember 2021 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 
2022 weiter.

§ 35
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Düsseldorf, 17. Dezember 2020

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung
Zugleich für den Minister für Kinder, 

Familie, Flüchtlinge und Integration sowie
Für den Minister für Wirtschaft, Innovation 

Digitalisierung und Energie
Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz
Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t
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Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Zugleich für den Minister für Bundes- und Europa-
angelegenheiten sowie Internationales

Ursula  H e i n e n – E s s e r

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2021 2020* 2021 2021 2020*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 189,3 189,3 186 058,0 89 470,0 168 391,3

02 Ministerpräsident 733,2 738,9 363 169,4 204 625,0 329 330,5

03 Ministerium des Innern 199 212,0 181 809,3 6 417 734,4 779 287,9 6 202 739,2

04 Ministerium der Justiz 1 388 394,0 1 318 599,9 4 960 986,2 169 455,1 4 724 317,6

05 Ministerium für Schule und Bildung 514 953,1 464 553,1 20 454 463,4 1 243 213,4 20 000 581,4

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1 255 245,0 1 237 729,6 9 672 481,6 1 444 270,3 9 614 374,8

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

435 827,3 339 925,9 7 115 258,7 469 231,0 6 521 745,1

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

562 632,5 630 264,7 1 476 864,8 823 650,0 1 445 366,6

09 Ministerium für Verkehr 1 704 482,7 1 595 745,0 3 008 710,2 2 209 640,0 2 938 996,6

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

407 092,6 375 465,9 1 197 942,5 887 804,9 1 077 653,7

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 5 329 932,3 4 215 182,8 7 664 878,1 989 973,3 6 428 554,7

12 Ministerium der Finanzen 181 712,5 532 983,3 2 803 203,7 106 128,0 2 676 877,0

13 Landesrechnungshof 1,6 145,8 49 652,7 — 49 770,4

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

468 109,7 373 487,6 2 036 632,0 2 693 737,3 1 553 418,2

16 Verfassungsgerichtshof — — 1 077,1 — 737,1

20 Allgemeine Finanzverwaltung 71 668 920,7 68 896 478,7 16 708 325,7 245 000,0 16 430 445,6

Zusammen 84 117 438,5 80 163 299,8 84 117 438,5 12 355 486,2 80 163 299,8

*  Stand: 2. Nachtragshaushalt 2020 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2020 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 84.117,4

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 83.906,2
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 83.439,0
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -467,2

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 15.534,4

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.389,4

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 145,0

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 526,5

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 205,0

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,7

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -467,2

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 145,0

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 15.389,4

Kreditermächtigung (brutto) 15.534,4

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 15.534,4

Zusammen 15.534,4

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 145,0
am Kreditmarkt 15.389,4

Zusammen 15.534,4

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -145,0
am Kreditmarkt 145,0

Zusammen —

– GV. NRW. 2020 S. 1262
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